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D. Umsetzung des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die 
AHV-Finanzierung (STAF) im Kanton Glarus

Der [Autor]

(Erlassen von der Landsgemeinde am .....)

I.

GS VI C/1/1, Steuergesetz (StG) vom 7. Mai 2000 (Stand 1. Januar 2018), wird 
wie folgt geändert:

Art.  2
Steuerfuss

1 Die aufgrund der in diesem Gesetz festgelegten Steuersätze berechnete Steuer 
ist die einfache Steuer.

2 Die Landsgemeinde setzt alljährlich auf Antrag des Landrates den Steuerfuss 
für das folgende Jahr in Prozenten der einfachen Steuer fest.

3 Der Steuerfuss gilt für die Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Per-
sonen, für die Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen sowie für die 
Quellensteuern von bestimmten natürlichen und juristischen Personen.

4 Holdinggesellschaften gemäss Artikel 73 und Verwaltungsgesellschaften ge-
mäss Artikel 74 dieses Gesetzes entrichten die einfache Steuer unabhängig vom 
Steuerfuss.

4 Aufgehoben.

Art.  18b
Teilbesteuerung der Einkünfte aus Beteiligungen des Geschäftsvermögens
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1 Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossen-
schaftsanteilen und Partizipationsscheinen sowie Gewinne aus der Veräusserung 
solcher Beteiligungsrechte sind nach Abzug des zurechenbaren Aufwandes im 
Umfang von 70 Prozent steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10 
Prozent des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genos-
senschaft darstellen.

2 Die Teilbesteuerung auf Veräusserungsgewinnen wird nur gewährt, wenn die 
veräusserten Beteiligungsrechte mindestens ein Jahr im Eigentum der steuer-
pflichtigen Person oder des Personenunternehmens waren.

Art.  18c
Einkommen aus Patenten und vergleichbaren Rechten bei selbstständiger Erwerbstätigkeit

1 Für das Einkommen aus Patenten und vergleichbaren Rechten bei selbstständi-
ger Erwerbstätigkeit sind die Artikel 63a und 63b sinngemäss anwendbar.

Art.  20
Bewegliches Vermögen

1 Steuerbar sind die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere:

1. Zinsen aus Guthaben, einschliesslich ausbezahlter Erträge aus rückkaufsfähi-
gen Kapitalversicherungen mit Einmalprämie im Erlebnisfall oder bei Rückkauf, 
ausser wenn diese Kapitalversicherungen der Vorsorge dienen. Als der Vorsor-
ge dienend gilt die Auszahlung der Versicherungsleistung ab dem vollendeten 
60. Altersjahr des Versicherten aufgrund eines mindestens fünfjährigen Ver-
tragsverhältnisses, das vor Vollendung des 66. Altersjahres begründet wurde;

2. Einkünfte aus der Veräusserung oder Rückzahlung von Obligationen mit über-
wiegender Einmalverzinsung (globalverzinsliche Obligationen, Diskontobligatio-
nen), die dem Inhaber anfallen;



- 3 - 

          

3. Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Beteiligungen aller Art (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhö-
hungen u. dgl.), soweit sie keine Rückzahlung bestehender Kapitalanteile dar-
stellen. Ein bei der Rückzahlung von Beteiligungsrechten im Sinne von Arti-
kel 4a des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteu-
er an die Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft erzielter Vermögensertrag 
gilt in dem Jahr als realisiert, in welchem die Verrechnungssteuerforderung ent-
steht (Art. 12 Abs. 1 und 1bis des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über 
die Verrechnungssteuer);

4. Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Nutzniessung oder sonstiger Nutzung 
beweglicher Sachen oder nutzbarer Rechte;

5. Einkünfte aus Anteilen an Anlagefonds gemäss Artikel 53 Absatz 2 dieses Ge-
setzes, soweit die Gesamterträge des Anlagefonds die Erträge aus direktem 
Grundbesitz übersteigen;

6. Einkünfte aus immateriellen Gütern.

1a Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossen-
schaftsanteilen und Partizipationsscheinen (einschliesslich Gratisaktien, Gratis-
nennwerterhöhungen und dergleichen) sind im Umfang von 70 Prozent steuer-
bar, wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10 Prozent des Grund- oder 
Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen.

2 Nicht steuerbar ist der Erlös aus Bezugsrechten, die zum Privatvermögen des 
Steuerpflichtigen gehören.

3 Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen, die von den Inha-
bern der Beteiligungsrechte nach dem 31. Dezember 1996 geleistet worden sind, 
wird gleich behandelt wie die Rückzahlung von Grund- oder Stammkapital.

3 Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen (Reserven aus Ka-
pitaleinlagen), die von den Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 31. De-
zember 1996 geleistet worden sind, wird gleich behandelt wie die Rückzahlung 
von Grund- oder Stammkapital. Absatz 4 bleibt vorbehalten.
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4 Schüttet eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, die an einer schweizeri-
schen Börse kotiert ist, bei der Rückzahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen 
nach Absatz 3 nicht mindestens im gleichen Umfang übrige Reserven aus, so ist 
die Rückzahlung im Umfang der halben Differenz zwischen der Rückzahlung und 
der Ausschüttung der übrigen Reserven steuerbar, höchstens aber im Umfang 
der in der Gesellschaft vorhandenen, handelsrechtlich ausschüttungsfähigen üb-
rigen Reserven.

5 Absatz 4 ist nicht anwendbar auf Reserven aus Kapitaleinlagen:

1. die bei fusionsähnlichen Zusammenschlüssen durch Einbringen von Beteili-
gungs- und Mitgliedschaftsrechten an einer ausländischen Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft nach Artikel 66 Absatz 1 Ziffer 3 oder durch eine grenz-
überschreitende Übertragung auf eine inländische Tochtergesellschaft nach Ar-
tikel 66 Absatz 1 Ziffer 4 nach dem 24. Februar 2008 entstanden sind;

2. die im Zeitpunkt einer grenzüberschreitenden Fusion oder Umstrukturierung 
nach Artikel 66 Absatz 1 Ziffer 2 und Absatz 3 oder der Verlegung des Sitzes 
oder der tatsächlichen Verwaltung nach dem 24. Februar 2008 bereits in einer 
ausländischen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft vorhanden waren;

3. im Falle der Liquidation der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft.

6 Die Absätze 4 und 5 gelten sinngemäss auch für Reserven aus Kapitaleinlagen, 
die für die Ausgabe von Gratisaktien oder für Gratisnennwerterhöhungen verwen-
det werden.

7 Entspricht bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten an einer Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft, die an einer schweizerischen Börse kotiert ist, die 
Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen nicht mindestens der Hälfte des 
erhaltenen Liquidationsüberschusses, so vermindert sich der steuerbare Anteil 
dieses Liquidationsüberschusses um die halbe Differenz zwischen diesem Anteil 
und der Rückzahlung, höchstens aber im Umfang der in der Gesellschaft vorhan-
denen Reserven aus Kapitaleinlagen, die auf diese Beteiligungsrechte entfallen.

Art.  20a
Besondere Fälle
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1 Als Vermögensertrag im Sinne von Artikel 20 Absatz 1 gilt auch:

1. der Erlös aus dem Verkauf einer Beteiligung von mindestens 20 Prozent am 
Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus 
dem Privatvermögen in das Geschäftsvermögen einer anderen natürlichen oder 
einer juristischen Person, soweit innert fünf Jahren nach dem Verkauf, unter 
Mitwirkung des Verkäufers, nicht betriebsnotwendige Substanz ausgeschüttet 
wird, die im Zeitpunkt des Verkaufs bereits vorhanden und handelsrechtlich 
ausschüttungsfähig war; dies gilt sinngemäss auch, wenn innert fünf Jahren 
mehrere Beteiligte eine solche Beteiligung gemeinsam verkaufen oder Beteili-
gungen von insgesamt mindestens 20 Prozent verkauft werden; ausgeschüttete 
Substanz wird beim Verkäufer gegebenenfalls im Verfahren nach Artikel 174 
nachträglich besteuert;

2. der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung von mindestens 5 Prozent am 
Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus 
dem Privatvermögen in das Geschäftsvermögen einer Personenunternehmung 
oder einer juristischen Person, an welcher der Veräusserer oder Einbringer 
nach der Übertragung zu mindestens 50 Prozent am Kapital beteiligt ist, soweit 
die gesamthaft erhaltene Gegenleistung den Nennwert der übertragenen Betei-
ligung übersteigt; dies gilt sinngemäss auch, wenn mehrere Beteiligte die Über-
tragung gemeinsam vornehmen.

2. der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung von mindestens 5 Prozent am 
Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus 
dem Privatvermögen in das Geschäftsvermögen einer Personenunternehmung 
oder einer juristischen Person, an welcher der Veräusserer oder Einbringer 
nach der Übertragung zu mindestens 50  Prozent am Kapital beteiligt ist, soweit 
die gesamthaft erhaltene Gegenleistung den die Summe aus dem Nennwert 
der übertragenen Beteiligung und den Reserven aus Kapitaleinlagen nach Arti-
kel 20 Absätze 3–7 übersteigt; dies gilt sinngemäss auch, wenn mehrere Betei-
ligte die Übertragung gemeinsam vornehmen.

2 Mitwirkung im Sinne von Absatz 1 Ziffer 1 liegt vor, wenn der Verkäufer weiss 
oder wissen muss, dass der Gesellschaft zwecks Finanzierung des Kaufpreises 
Mittel entnommen und nicht wieder zugeführt werden.

Art.  34
Steuertarife

1 Die einfache Einkommenssteuer beträgt (Grundtarif):

a. bis 10 000 Franken Einkommen

1. Basis ––.–– Franken

2. und für je weitere 100 Franken 8.00 Franken
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b. für 20 000 Franken Einkommen

1. Basis 800.00 Franken

2. und für je weitere 100 Franken 11.00 Franken

c. für 30 000 Franken Einkommen

1. Basis 1 900.00 Franken

2. und für je weitere 100 Franken 13.00 Franken

d. für 50 000 Franken Einkommen

1. Basis 4 500.00 Franken

2. und für je weitere 100 Franken 15.00 Franken

e. für 100 000 Franken Einkommen

1. Basis 12 000.00 Franken

2. und für je weitere 100 Franken 16.00 Franken

f. für 150 000 Franken Einkommen

1. Basis 20 000.00 Franken

2. und für je weitere 100 Franken 17.50 Franken

g. für 250 000 Franken Einkommen

1. Basis 37 500.00 Franken

2. und für je weitere 100 Franken 19.00 Franken

h. für 400 000 Franken Einkommen

1. Basis 66 000.00 Franken
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2. und für je weitere 100 Franken 21.00 Franken

i. für 450 000 Franken Einkommen

1. Basis 76 500.00 Franken

2. für höhere Einkommen beträgt der Satz einheitlich 17 Prozent.

2 Für in ungetrennter Ehe lebende Steuerpflichtige sowie für getrennt lebende, 
geschiedene, verwitwete und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern im Sinne 
von Artikel 33 dieses Gesetzes zusammenleben, ist für die Ermittlung des satz-
bestimmenden Einkommens das steuerbare Gesamteinkommen durch den Divi-
sor 1,6 zu teilen.

3 Bei Dividenden, Gewinnanteilen, Liquidationsüberschüssen und geldwerten 
Vorteilen aus Beteiligungen aller Art wird die Steuer mit 35 Prozent des Satzes 
des steuerbaren Gesamteinkommens berechnet, wenn diese Beteiligungsrechte 
mindestens 10 Prozent des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft ausmachen.

3 Aufgehoben.

Art.  38
Bewertung

1 Das Vermögen wird zum Verkehrswert bewertet. Dabei kann der Ertragswert 
angemessen berücksichtigt werden.

2 Immaterielle Güter und bewegliches Vermögen, die zum Geschäftsvermögen 
der steuerpflichtigen Person gehören, werden zu dem für die Einkommenssteuer 
massgeblichen Wert bewertet.

2a Das steuerbare Vermögen ermässigt sich im Verhältnis der Patente und ver-
gleichbaren Rechte nach Artikel 63a zum gesamten Geschäftsvermögen.

3 Der Landrat erlässt die für eine gleichmässige Bewertung von Grundstücken 
notwendige Verordnung1).

1) GS VI C/1/4

http://gesetze.gl.ch/data/VI-C.1.4/de
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4 Bei Neu- und Anbauten, für die noch keine Bewertung vorliegt, erfolgt ein Zu-
schlag zur geltenden amtlichen Bewertung in der Höhe von 80 Prozent der Neu- 
oder Anbaukosten.

Art.  63a
Patente und vergleichbare Rechte, a. Begriffe

1 Als Patente gelten:

1. Patente nach dem Europäischen Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973 
in seiner revidierten Fassung vom 29. November 2000 mit Benennung 
Schweiz;

2. Patente nach dem Patentgesetz vom 25. Juni 1954;

3. ausländische Patente, die den Patenten nach den Ziffern 1 oder 2 entspre-
chen.

2 Als vergleichbare Rechte gelten:

1. ergänzende Schutzzertifikate nach dem Patentgesetz vom 25. Juni 1954 und 
deren Verlängerung;

2. Topographien, die nach dem Topographiengesetz vom 9. Oktober 1992 ge-
schützt sind;

3. Pflanzensorten, die nach dem Sortenschutzgesetz vom 20. März 1975 ge-
schützt sind;

4. Unterlagen, die nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 geschützt 
sind;

5. Berichte, für die gestützt auf Ausführungsbestimmungen zum Landwirtschafts-
gesetz vom 29. April 1998 ein Berichtschutz besteht;

6. ausländische Rechte, die den Rechten nach den Buchstaben a–e entsprechen.

Art.  63b
Patente und vergleichbare Rechte, b. Besteuerung
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1 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten wird auf Antrag der 
steuerpflichtigen Person im Verhältnis des qualifizierenden Forschungs- und Ent-
wicklungsaufwands zum gesamten Forschungs- und Entwicklungs-aufwand pro 
Patent oder vergleichbares Recht (Nexusquotient) mit einer Ermässigung von 10 
Prozent in die Berechnung des steuerbaren Reingewinns einbezogen.

2 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten, die in Produkten 
enthalten sind, ermittelt sich, indem der Reingewinn aus diesen Produkten je-
weils um 6 Prozent der diesen Produkten zugewiesenen Kosten sowie um das 
Markenentgelt vermindert wird.

3 Wird der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten erstmals er-
mässigt besteuert, so werden der in vergangenen Steuerperioden bereits berück-
sichtigte Forschungs- und Entwicklungsaufwand zum steuerbaren Reingewinn 
hinzugerechnet. Im Umfang des hinzugerechneten Betrags ist eine versteuerte 
stille Reserve zu bilden.

Art.  63c
Entlastungsbegrenzung

1 Die gesamte steuerliche Ermässigung nach Artikel 63b Absätze 1 und 2 darf 
nicht höher sein als 10 Prozent des steuerbaren Gewinns vor Verlustverrech-
nung, wobei der Nettobeteiligungsertrag nach Artikel  71 und 72 ausgeklammert 
wird, und vor Abzug der vorgenommenen Ermässigungen.

2 Es dürfen weder aus den einzelnen Ermässigungen noch aus der gesamten 
steuerlichen Ermässigung Verlustvorträge resultieren.

Art.  66
Umstrukturierungen, Umwandlungen, Zusammenschlüsse, Teilungen

1 Stille Reserven einer juristischen Person werden bei Umstrukturierungen, ins-
besondere im Fall der Fusion, Spaltung oder Umwandlung, nicht besteuert, so-
weit die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht und die bisher für die Gewinn-
steuer massgeblichen Werte übernommen werden:

1. bei der Umwandlung in eine Personenunternehmung oder in eine andere juris-
tische Person;
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2. bei der Auf- oder Abspaltung einer juristischen Person, sofern ein oder mehrere 
Betriebe oder Teilbetriebe übertragen werden und soweit die nach der Spaltung 
bestehenden juristischen Personen einen Betrieb oder Teilbetrieb weiterführen;

3. beim Austausch von Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechten anlässlich von 
Umstrukturierungen oder von fusionsähnlichen Zusammenschlüssen;

4. bei der Übertragung von Betrieben oder Teilbetrieben, sowie von Gegenstän-
den des betrieblichen Anlagevermögens auf eine inländische Tochtergesell-
schaft. Als Tochtergesellschaft gilt eine Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft, an der die übertragende Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zu 
mindestens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital beteiligt ist.

2 Überträgt eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, die nicht unter die Arti-
kel 73 und 74 dieses Gesetzes fällt, eine Beteiligung auf eine ausländische Kon-
zerngesellschaft, so wird für die Differenz zwischen dem Gewinnsteuerwert und 
dem Verkehrswert der Beteiligung die Besteuerung aufgeschoben. Der Steuer-
aufschub entfällt, wenn die übertragene Beteiligung an einen konzernfremden 
Dritten veräussert wird, wenn die Gesellschaft, deren Beteiligungsrechte übertra-
gen wurden, ihre Aktiven und Passiven in wesentlichem Umfang veräussert oder 
wenn sie liquidiert wird.

2 Überträgt eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, die nicht unter die Arti-
kel 73 und 74 dieses Gesetzes fällt, eine Beteiligung auf eine ausländische Kon-
zerngesellschaft, so wird für die Differenz zwischen dem Gewinnsteuerwert und 
dem Verkehrswert der Beteiligung die Besteuerung aufgeschoben. Der Steuer-
aufschub entfällt, wenn die übertragene Beteiligung an einen konzernfremden 
Dritten veräussert wird, wenn die Gesellschaft, deren Beteiligungsrechte übertra-
gen wurden, ihre Aktiven und Passiven in wesentlichem Umfang veräussert oder 
wenn sie liquidiert wird.

3 Bei einer Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach Absatz 1 Ziffer 4 wer-
den die übertragenen stillen Reserven im Verfahren nach Artikel 174 nachträglich 
besteuert, soweit während den der Umstrukturierung nachfolgenden fünf Jahren 
die übertragenen Vermögenswerte oder Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechte 
an der Tochtergesellschaft veräussert werden; die Tochtergesellschaft kann in 
diesem Fall entsprechende, als Gewinn versteuerte stille Reserven geltend ma-
chen.
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4 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, welche 
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse durch Stimmenmehrheit 
oder auf andere Weise unter einheitlicher Leitung einer Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft zusammengefasst sind, können direkt oder indirekt gehaltene 
Beteiligungen von mindestens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer 
anderen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, Betriebe oder Teilbetriebe so-
wie Gegenstände des betrieblichen Anlagevermögens zu den bisher für die 
Gewinnsteuer massgeblichen Werten übertragen werden. Vorbehalten bleiben:

4 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, welche 
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse durch Stimmenmehrheit 
oder auf andere Weise unter einheitlicher Leitung einer Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft zusammengefasst sind, können direkt oder indirekt gehaltene 
Beteiligungen von mindestens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer 
anderen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, Betriebe oder Teilbetriebe so-
wie Gegenstände des betrieblichen Anlagevermögens zu den bisher für die 
Gewinnsteuer massgeblichen Werten übertragen werden. Vorbehalten bleiben:
bleibt die Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach Absatz 1 Ziffer 4.

1. die Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach Absatz 1 Ziffer 4; 1. Aufgehoben.

2. die Übertragung von Gegenständen des betrieblichen Anlagevermögens auf 
eine Gesellschaft, die nach den Artikeln 73 und 74 besteuert wird.

2. Aufgehoben.

5 Werden im Fall einer Übertragung nach Absatz 4 während der nachfolgenden 
fünf Jahre die übertragenen Vermögenswerte veräussert oder wird während die-
ser Zeit die einheitliche Leitung aufgegeben, so werden die übertragenen stillen 
Reserven im Verfahren nach Artikel 174 nachträglich besteuert. Die begünstigte 
juristische Person kann in diesem Fall entsprechende, als Gewinn versteuerte 
stille Reserven geltend machen. Die im Zeitpunkt der Sperrfristverletzung unter 
einheitlicher Leitung zusammengefassten inländischen Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften haften für die Nachsteuer solidarisch.

6 Entsteht durch die Übernahme der Aktiven und Passiven einer Kapitalgesell-
schaft oder einer Genossenschaft, deren Beteiligungsrechte der übernehmenden 
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft gehören, ein Buchverlust auf der Betei-
ligung, so kann dieser steuerlich nicht abgezogen werden; ein allfälliger Buchge-
winn auf der Beteiligung wird besteuert.

Art.  66a
Aufdeckung stiller Reserven bei Beginn der Steuerpflicht
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1 Deckt die steuerpflichtige Person bei Beginn der Steuerpflicht stille Reserven 
einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts auf, so unterliegen diese nicht 
der Gewinnsteuer. Nicht aufgedeckt werden dürfen stille Reserven einer Kapital-
gesellschaft oder Genossenschaft aus Beteiligungen von mindestens 10 Prozent 
am Grund- oder Stammkapital oder am Gewinn und an den Reserven einer 
anderen Gesellschaft.

2 Als Beginn der Steuerpflicht gelten die Verlegung von Vermögenswerten, Betrie-
ben, Teilbetrieben oder Funktionen aus dem Ausland in einen inländischen Ge-
schäftsbetrieb oder in eine inländische Betriebsstätte, das Ende einer Steuerbe-
freiung nach Artikel 60 sowie die Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen 
Verwaltung in die Schweiz.

3 Die aufgedeckten stillen Reserven sind jährlich zum Satz abzuschreiben, der für 
Abschreibungen auf den betreffenden Vermögenswerten steuerlich angewendet 
wird.

4 Der aufgedeckte selbst geschaffene Mehrwert ist innert zehn Jahren 
abzuschreiben.

Art.  66b
Besteuerung stiller Reserven am Ende der Steuerpflicht

1 Endet die Steuerpflicht, so werden die in diesem Zeitpunkt vorhandenen, nicht 
versteuerten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts 
besteuert.

2 Als Ende der Steuerpflicht gelten die Verlegung von Vermögenswerten, Betrie-
ben, Teilbetrieben oder Funktionen aus dem Inland in einen ausländischen Ge-
schäftsbetrieb oder in eine ausländische Betriebsstätte, der Übergang zu einer 
Steuerbefreiung nach Artikel 60 sowie die Verlegung des Sitzes oder der tatsäch-
lichen Verwaltung ins Ausland.

Art.  70
Kapitalgesellschaften und Genossenschaften

1 Die einfache Gewinnsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften 
beträgt 8 Prozent des steuerbaren Gewinnes.

1 Die einfache Gewinnsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften 
beträgt 8   4,5 Prozent des steuerbaren Gewinnes.
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Art.  73
Holdinggesellschaften

Art.  73 Aufgehoben.

1 Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, deren statutarischer Zweck zur 
Hauptsache in der dauernden Verwaltung von Beteiligungen besteht und die in 
der Schweiz keine Geschäftstätigkeit ausüben, entrichten auf dem Reingewinn 
keine Steuer, sofern die Beteiligungen oder die Erträge aus den Beteiligungen 
längerfristig mindestens zwei Drittel der gesamten Aktiven oder Erträge ausma-
chen.

2 Erträge aus glarnerischem Grundeigentum solcher Gesellschaften und Genos-
senschaften werden zum ordentlichen Tarif besteuert. Dabei werden die einer üb-
lichen hypothekarischen Belastung entsprechenden Abzüge gewährt.

Art.  74
Verwaltungsgesellschaften (Domizilgesellschaften)

Art.  74 Aufgehoben.

1 Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und Stiftungen, die in der Schweiz 
eine Verwaltungstätigkeit, aber keine Geschäftstätigkeit ausüben, entrichten die 
Gewinnsteuer wie folgt:

1. Erträge aus Beteiligungen gemäss Artikel 71 dieses Gesetzes sowie Kapital- 
und Aufwertungsgewinne auf solchen Beteiligungen sind steuerfrei;

2. die übrigen Einkünfte aus der Schweiz werden zum ordentlichen Tarif besteu-
ert;

3. die übrigen Einkünfte aus dem Ausland werden nach der Bedeutung der Ver-
waltungstätigkeit in der Schweiz zum ordentlichen Tarif besteuert.

2 Der geschäftsmässig begründete Aufwand, der mit bestimmten Einkünften in 
wirtschaftlichem Zusammenhang steht, wird von diesen vorweg abgezogen. Ver-
luste auf Beteiligungen gemäss Absatz 1 Ziffer 1 können nur mit Erträgen ge-
mäss Absatz 1 Ziffer 1 verrechnet werden.
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3 Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, deren Geschäftstätigkeit über-
wiegend auslandbezogen ist und die in der Schweiz nur eine untergeordnete Ge-
schäftstätigkeit ausüben, entrichten die Gewinnsteuer gemäss Absatz 1. Die übri-
gen Einkünfte aus dem Ausland gemäss Absatz 1 Ziffer 3 werden nach Massga-
be des Umfangs der Geschäftstätigkeit in der Schweiz besteuert.

4 Von der Ermässigung ausgeschlossen sind Einkünfte, für die eine Entlastung 
von ausländischen Quellensteuern beansprucht wird und für die der Staatsver-
trag die ordentliche Besteuerung in der Schweiz voraussetzt.

Art.  75
Gesonderte Besteuerung von Kapital- und Aufwertungsgewinnen auf Beteiligungen

Art.  75 Aufgehoben.

1 Werden Beteiligungen gemäss Artikel 71 dieses Gesetzes, die zu Buchwerten 
in eine nach den Artikeln 73 und 74 dieses Gesetzes besteuerte Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft gelangt sind, innert zehn Jahren veräussert oder 
aufgewertet, wird eine Jahressteuer von 18 Prozent des Kapital- oder Aufwer-
tungsgewinns erhoben. Auf diesem Gewinn werden keine Abzüge gewährt.

2 Die Besteuerung der Kapital- und Aufwertungsgewinne entfällt, soweit sie Kapi-
tal- und Aufwertungsgewinne betrifft, für die im Zeitpunkt des Aufschubs der Be-
steuerung eine Ermässigung auf der Gewinnsteuer gemäss Artikel 72 dieses Ge-
setzes möglich gewesen wäre.

Art.  78
Kapitalgesellschaften und Genossenschaften

1 Das steuerbare Eigenkapital besteht bei Kapitalgesellschaften und Genossen-
schaften aus dem einbezahlten Aktien-, Grund- oder Stammkapital, dem Partizi-
pationskapital, den offenen und den aus versteuertem Gewinn gebildeten stillen 
Reserven sowie den in der Handelsbilanz ausgewiesenen Einlagen, Aufgeldern 
und Zuschüssen im Sinne von Artikel 20 Absatz 3. Bei Holding- und Verwaltungs-
gesellschaften kommt jener Teil der stillen Reserven hinzu, der im Falle der 
Gewinnbesteuerung aus versteuertem Gewinn gebildet worden wäre.

1 Das steuerbare Eigenkapital besteht bei Kapitalgesellschaften und Genossen-
schaften aus dem einbezahlten Aktien-, Grund- oder Stammkapital, dem Partizi-
pationskapital, den offenen und den aus versteuertem Gewinn gebildeten stillen 
Reserven sowie den in der Handelsbilanz ausgewiesenen Einlagen, Aufgeldern 
und Zuschüssen im Sinne von Artikel 20 Absatz 3. Bei Holding- und Verwaltungs-
gesellschaften kommt jener Teil der stillen Reserven hinzu, der im Falle der 
Gewinnbesteuerung aus versteuertem Gewinn gebildet worden wäre.

2 Steuerbar ist mindestens das einbezahlte Aktien-, Grund- oder Stammkapital, 
einschliesslich des einbezahlten Partizipationskapitals.
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3 Das steuerbare Eigenkapital ermässigt sich im Verhältnis der Beteiligungen 
nach Artikel 71 Absatz 1, der Patente und vergleichbaren Rechte nach Arti-
kel 63a sowie der Darlehen an die Konzerngesellschaft zu den gesamten Akti-
ven.

Art.  81
Steuerberechnung

1 Die Kapitalsteuer beträgt für Holding- und Verwaltungsgesellschaften 0,05 Pro-
mille, mindestens aber 500 Franken, für alle anderen juristischen Personen 
2 Promille des steuerbaren Eigenkapitals.

1 Die Kapitalsteuer beträgt für Holding- und Verwaltungsgesellschaften 0,05 Pro-
mille, mindestens aber 500 Franken, für alle anderen juristischen Personen 
2 Promille des steuerbaren Eigenkapitals.

2 Eigenkapital der Vereine, Stiftungen und übrigen juristischen Personen, ein-
schliesslich der Anlagefonds, unter 50 000 Franken wird nicht besteuert.

Art.  130
Steuerobjekt und Verfahren

1 Die Bausteuer wird in prozentualen Zuschlägen zur Kantons- sowie zur Erb-
schafts- und Schenkungssteuer erhoben.

2 Auf der Gewinn- und Kapitalsteuer von Holding- und Verwaltungsgesellschaften 
wird keine Bausteuer erhoben.

2 Aufgehoben.

3 Die Vorschriften über das Einsprache- und Beschwerdeverfahren sowie über 
den Steuerbezug, die Sicherung und den Erlass der Steuern werden sinngemäss 
angewendet.

Art.  201
Steuerarten

1 Die politischen Gemeinden und die Kirchgemeinden erheben als ordentliche 
Gemeindesteuern jährlich:

1. Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen;

2. Gewinn- und Kapitalsteuern von juristischen Personen, ausgenommen von 
Holding- und Verwaltungsgesellschaften.

2. Gewinn- und Kapitalsteuern von juristischen Personen, ausgenommen von 
Holding- und Verwaltungsgesellschaften.
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Art.  207
Steuerpflicht

1 Die staatlich anerkannten Kirchgemeinden erheben von den Angehörigen ihrer 
Konfession und den juristischen Personen, ausgenommen Holding- und Verwal-
tungsgesellschaften, die Kirchensteuer.

1 Die staatlich anerkannten Kirchgemeinden erheben von den Angehörigen ihrer 
Konfession und den juristischen Personen, ausgenommen Holding- und Verwal-
tungsgesellschaften, die Kirchensteuer.

Art.  260b
Übergangsbestimmung zur Änderung vom .....

1 Wurden juristische Personen nach Artikel 73 und 74 des bisherigen Rechts be-
steuert, so werden die bei Ende dieser Besteuerung bestehenden stillen Reser-
ven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, soweit diese bisher nicht 
steuerbar gewesen wären, im Falle ihrer Realisation innert den nächsten fünf 
Jahren gesondert besteuert. Die einfache Steuer beträgt in diesem Fall 1,5 Pro-
zent.

2 Die Höhe der von der juristischen Person geltend gemachten stillen Reserven 
einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts wird von der Veranlagungsbe-
hörde mit Verfügung festgesetzt.

3 Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen 
Mehrwerts, die bei Ende der Besteuerung nach Artikel 73 und 74 des bisherigen 
Rechts aufgedeckt wurden, werden in die Berechnung der Entlastungsbegren-
zung nach Artikel 63c einbezogen.

II.

     Keine anderen Erlasse geändert.

III.

     Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

     Diese Änderungen treten am 1. Januar 2020 unter Vorbehalt der Annahme des 
Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung in der eidge-
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nössischen Volksabstimmung vom 19. Mai 2019 in Kraft.

[Ort]

[Behörde]


